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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Martin 
Stümpfig, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gise-
la Sengl, Rosi Steinberger, Thomas Mütze und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Atomkonzerne nicht aus der finanziellen und moralischen Verant-
wortung für den Atommüll entlassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich bei den geplanten Geset-
zen zur Änderung der Atommüllentsorgung dafür einzusetzen, dass 
die Atomkraftwerksbetreiber nicht aus der finanziellen und morali-
schen Verantwortung für die radioaktiven Hinterlassenschaften ent-
lassen werden.  

Insbesondere muss darauf geachtet werden, dass bei den beabsich-
tigten finanziellen Regelungen die Nachhaftung der AKW-Betreiber für 
mögliche Kostensteigerungen bei der Atommüllentsorgung bestehen 
bleibt. 

 
 

Begründung: 

Die Bundesregierung beabsichtigt in den nächsten Monaten die Konse-
quenzen aus dem Bericht der „Kommission zur Überprüfung der Finan-
zierung des Kernenergieausstiegs“ (KFK) zu ziehen und entsprechende 
gesetzliche und/oder vertragliche Regelungen auf den Weg zu bringen. 
Es ist zwar begrüßenswert, dass die Atomkraftwerksbetreiber ihre 
Rückstellungen für die Zwischen- und Endlagerung in einen öffentlich-
rechtlichen Fonds übertragen und einen – wenngleich auch geringen – 
Risikozuschlag zahlen sollen. Gleichwohl ist es nicht hinnehmbar, dass 
mit dieser Regelung die Atomkraftwerksbetreiber von sämtlichen Haf-
tungsverpflichtungen befreit werden. 

Die Kostenrisiken für die Atommüllentsorgung sind derzeit nicht ver-
lässlich kalkulierbar. Bereits heute ist absehbar, dass die bestehen-
den Zwischenlager nicht in dem geplanten Zeitraum (bis ca. 2046) 
geräumt werden können und neue Lösungen gefunden werden müs-
sen. Die Endlagersuche ist erst am Anfang eines wissenschaftlich 
fundierten und transparenten Prozesses. Bestehende Gutachten über 
die zu erwartenden Kosten der Atommüllentsorgung weichen im Er-
gebnis erheblich voneinander ab. Sämtliche Gutachter weisen aber 
auf die bestehenden Unwägbarkeiten einer verlässlichen Kosten-
schätzung hin. Daher ist auch ein Risikozuschlag von 6 bis 9 Mrd. 
Euro ein vergleichsweise lächerlicher Betrag angesichts der zu erwar-
tenden Herausforderungen. Die volle finanzielle Haftung der Atom-
kraftwerksbetreiber für den von ihnen erzeugten Atommüll muss er-
halten bleiben. 

Jede andere Regelung wäre eine Aushebelung des im Umweltrecht 
verankerten Verursacherprinzips. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Martin Stümpfig u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/13693 

Atomkonzerne nicht aus der finanziellen und moralischen Ver-
antwortung für den Atommüll entlassen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatter: Hans Ritt 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 24. November 2016 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 139. Sitzung am 2. Februar 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Martin Stümpfig, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schul-
ze, Gisela Sengl, Rosi Steinberger, Thomas Mütze und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13693, 17/15265 

Atomkonzerne nicht aus der finanziellen und moralischen Ver-
antwortung für den Atommüll entlassen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die CSU­Fraktion, die SPD­

Fraktion, die FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 

Keine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten. Wir fahren in der Tagesordnung fort.
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